
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

190-4 Artikel 10-Gesetz (G 10) 
 

3. Aktualisierung 2009 (5. August 2009) 
 
 
Das Artikel 10-Gesetz wurde durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Artikel 10-Gesetzes v. 
31. Juli 2009, BGBl. I S. 2499, mit Wirkung vom 5. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 1  Gegenstand des Gesetzes 
(1) Es sind 

1. … 
2. der Bundesnachrichtendienst im Rahmen 

seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 des BND-
Gesetzes auch zu den in § 5 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 2 bis 6 und § 8 Abs. 1 Satz 1 bestimm-
ten Zwecken 

berechtigt, die Telekommunikation zu überwachen 
und aufzuzeichnen, in den Fällen der Nummer 1 
auch die dem Brief- oder Postgeheimnis unterlie-
genden Sendungen zu öffnen und einzusehen. 

(2) … 
 
§ 2  Pflichten der Anbieter von Post- und Tele-
kommunikationsdiensten 

(1) Wer geschäftsmäßig Postdienste erbringt 
oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, 
hat der berechtigten Stelle auf Anordnung Aus-
kunft über die näheren Umstände des Postver-
kehrs zu erteilen und Sendungen, die ihm zum 
Einsammeln, Weiterleiten oder Ausliefern anver-
traut sind, auszuhändigen. Der nach Satz 1 Ver-
pflichtete hat der berechtigten Stelle auf Verlangen 
die zur Vorbereitung einer Anordnung erforderli-
chen Auskünfte zu Postfächern zu erteilen, ohne 
dass es hierzu einer gesonderten Anordnung be-
darf. Wer geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirkt, hat der berechtigten Stelle auf 
Anordnung Auskunft über die näheren Umstände 
der nach Wirksamwerden der Anordnung durchge-
führten Telekommunikation zu erteilen, Sendun-
gen, die ihm zur Übermittlung auf dem Telekom-
munikationsweg anvertraut sind, auszuhändigen 
sowie die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen. § 8a Abs. 2 
Nr. 3 und 4 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes, § 4a des MAD-Gesetzes und § 2a des BND-
Gesetzes bleiben unberührt. Ob und in welchem 
Umfang der nach Satz 3 Verpflichtete Vorkehrun-
gen für die technische und organisatorische Um-
setzung der Überwachungsmaßnahme zu treffen 

neu 
 
§ 1  Gegenstand des Gesetzes 
(1) Es sind 

1. (unverändert) s 
2. der Bundesnachrichtendienst im Rahmen 

seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 des BND-
Gesetzes auch zu den in § 5 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 2 bis 7 und § 8 Abs. 1 Satz 1 bestimm-
ten Zwecken 

berechtigt, die Telekommunikation zu überwachen 
und aufzuzeichnen, in den Fällen der Nummer 1 
auch die dem Brief- oder Postgeheimnis unterlie-
genden Sendungen zu öffnen und einzusehen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 2  Pflichten der Anbieter von Post- und Tele-
kommunikationsdiensten 

(1) Wer geschäftsmäßig Postdienste erbringt 
oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, 
hat der berechtigten Stelle auf Anordnung Aus-
kunft über die näheren Umstände des Postver-
kehrs zu erteilen und Sendungen, die ihm zum 
Einsammeln, Weiterleiten oder Ausliefern anver-
traut sind, auszuhändigen. Der nach Satz 1 Ver-
pflichtete hat der berechtigten Stelle auf Verlangen 
die zur Vorbereitung einer Anordnung erforderli-
chen Auskünfte zu Postfächern zu erteilen, ohne 
dass es hierzu einer gesonderten Anordnung be-
darf. Wer geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirkt, hat der berechtigten Stelle auf 
Anordnung Auskunft über die näheren Umstände 
der nach Wirksamwerden der Anordnung durchge-
führten Telekommunikation zu erteilen, Sendun-
gen, die ihm zur Übermittlung auf dem Telekom-
munikationsweg anvertraut sind, auszuhändigen 
sowie die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen. § 8a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und 4 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes, § 4a des MAD-Gesetzes und § 2a des 
BND-Gesetzes bleiben unberührt. Ob und in wel-
chem Umfang der nach Satz 3 Verpflichtete Vor-
kehrungen für die technische und organisatorische 
Umsetzung der Überwachungsmaßnahme zu tref-



 

 

    
 

hat, bestimmt sich nach § 110 des Telekommuni-
kationsgesetzes und der dazu erlassenen Rechts-
verordnung. 

(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 Verpflich-
tete hat vor Durchführung einer beabsichtigten 
Beschränkungsmaßnahme die Personen, die mit 
der Durchführung der Maßnahme betraut werden 
sollen, 

 
1. einer einfachen Sicherheitsüberprüfung un-

terziehen zu lassen und 
2. über Mitteilungsverbote nach § 17 sowie die 

Strafbarkeit eines Verstoßes nach § 18 zu 
belehren; die Belehrung ist aktenkundig zu 
machen. 

Mit der Durchführung einer Beschränkungsmaß-
nahme dürfen nur Personen betraut werden, die 
nach Maßgabe des Satzes 1 überprüft und belehrt 
worden sind. Der nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 
Verpflichtete hat sicherzustellen, dass die Ge-
heimschutzmaßnahmen nach den Abschnitten 1.1 
bis 1.4, 1.6, 2.1 und 2.3 bis 2.5 der Anlage 7 zur 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiel-
len und organisatorischen Schutz von Verschluss-
sachen vom 29. April 1994 (GMBl S. 674) getrof-
fen werden. 

 
 
 
 
 
 
(3) Die Sicherheitsüberprüfung nach Absatz 2 

Satz 1 Nr. 1 ist entsprechend dem Sicherheits-
überprüfungsgesetz durchzuführen. Für Beschrän-
kungsmaßnahmen einer Landesbehörde gilt dies 
nicht, soweit Rechtsvorschriften des Landes ver-
gleichbare Bestimmungen enthalten; in diesem 
Fall sind die Rechtsvorschriften des Landes ent-
sprechend anzuwenden. Zuständig ist bei Be-
schränkungsmaßnahmen von Bundesbehörden 
das Bundesministerium des Innern; im Übrigen 
sind die nach Landesrecht bestimmten Behörden 
zuständig. Soll mit der Durchführung einer Be-
schränkungsmaßnahme eine Person betraut wer-
den, für die innerhalb der letzten fünf Jahre bereits 
eine gleich- oder höherwertige Sicherheitsüberprü-
fung nach Bundes- oder Landesrecht durchgeführt 
worden ist, soll von einer erneuten Sicherheits-
überprüfung abgesehen werden. 
 
§ 3  Voraussetzungen 

(1) … 
 
 

fen hat, bestimmt sich nach § 110 des Telekom-
munikationsgesetzes und der dazu erlassenen 
Rechtsverordnung. 

(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 Verpflich-
tete hat vor Durchführung einer beabsichtigten 
Beschränkungsmaßnahme unverzüglich die Per-
sonen, die mit der Durchführung der Maßnahme 
betraut werden sollen, 

1. auszuwählen, 
2. einer einfachen Sicherheitsüberprüfung un-

terziehen zu lassen und 
3. über Mitteilungsverbote nach § 17 sowie die 

Strafbarkeit eines Verstoßes nach § 18 zu 
belehren; die Belehrung ist aktenkundig zu 
machen. 

Mit der Durchführung einer Beschränkungsmaß-
nahme dürfen nur Personen betraut werden, die 
nach Maßgabe des Satzes 1 überprüft und belehrt 
worden sind. Nach Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums des Innern kann der Behördenleiter 
der berechtigten Stelle oder dessen Stellvertre-
ter die nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 Verpflichte-
ten schriftlich auffordern, die Beschränkungs-
maßnahme bereits vor Abschluss der Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen. Der nach Ab-
satz 1 Satz 1 oder 3 Verpflichtete hat sicherzustel-
len, dass die Geheimschutzmaßnahmen nach den 
Abschnitten 1.1 bis 1.4, 1.6, 2.1 und 2.3 bis 2.5 der 
Anlage 7 zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum materiellen und organisatorischen Schutz von 
Verschlusssachen vom 29. April 1994 (GMBl 
S. 674) getroffen werden. 

(3) Die Sicherheitsüberprüfung nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 ist entsprechend dem Sicherheits-
überprüfungsgesetz durchzuführen. Für Beschrän-
kungsmaßnahmen einer Landesbehörde gilt dies 
nicht, soweit Rechtsvorschriften des Landes ver-
gleichbare Bestimmungen enthalten; in diesem 
Fall sind die Rechtsvorschriften des Landes ent-
sprechend anzuwenden. Zuständig ist bei Be-
schränkungsmaßnahmen von Bundesbehörden 
das Bundesministerium des Innern; im Übrigen 
sind die nach Landesrecht bestimmten Behörden 
zuständig. Soll mit der Durchführung einer Be-
schränkungsmaßnahme eine Person betraut wer-
den, für die innerhalb der letzten fünf Jahre bereits 
eine gleich- oder höherwertige Sicherheitsüberprü-
fung nach Bundes- oder Landesrecht durchgeführt 
worden ist, soll von einer erneuten Sicherheits-
überprüfung abgesehen werden. 
 
§ 3  Voraussetzungen 

(1) (unverändert) 
(1a) Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 

dürfen unter den dort bezeichneten Vorausset-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) … 

 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zungen für den Bundesnachrichtendienst auch 
für Telekommunikationsanschlüsse, die sich 
an Bord deutscher Schiffe außerhalb deutscher 
Hoheitsgewässer befinden, angeordnet wer-
den, wenn tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, dass jemand eine der in § 23a Abs. 1 
und 3 des Zollfahndungsdienstgesetzes ge-
nannten Straftaten plant, begeht oder began-
gen hat. 

(2) (unverändert) 
 
§ 3a  Schutz des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung 

Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 sind 
unzulässig, soweit tatsächliche Anhaltspunkte 
für die Annahme vorliegen, dass durch sie al-
lein Erkenntnisse aus dem Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung erfasst würden. Soweit 
im Rahmen von Beschränkungen nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 neben einer automatischen Aufzeich-
nung eine unmittelbare Kenntnisnahme erfolgt, 
ist die Maßnahme unverzüglich zu unterbre-
chen, soweit sich während der Überwachung 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Inhalte, die dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst wer-
den. Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine 
automatische Aufzeichnung fortgesetzt wer-
den. Automatische Aufzeichnungen nach Satz 
3 sind unverzüglich einem bestimmten Mitglied 
der G10-Kommission oder seinem Stellvertre-
ter zur Entscheidung über die Verwertbarkeit 
oder Löschung der Daten vorzulegen. Das Nä-
here regelt die Geschäftsordnung. Die Ent-
scheidung des Mitglieds der Kommission, dass 
eine Verwertung erfolgen darf, ist unverzüglich 
durch die Kommission zu bestätigen. Ist die 
Maßnahme nach Satz 2 unterbrochen worden, 
so darf sie für den Fall, dass sie nicht nach 
Satz 1 unzulässig ist, fortgeführt werden. Er-
kenntnisse aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung, die durch eine Beschränkung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 erlangt worden sind, dür-
fen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen 
hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsachen der Erfassung der Daten und der 
Löschung sind zu dokumentieren. Die Doku-
mentation darf ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am 
Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der 
Dokumentation folgt. 
 
 



 

 

    
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4  Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungs-
pflichten, Übermittlungen, Zweckbindung 

(1) Die erhebende Stelle prüft unverzüglich und 
sodann in Abständen von höchstens sechs Mona-
ten, ob die erhobenen personenbezogenen Daten 
im Rahmen ihrer Aufgaben allein oder zusammen 
mit bereits vorliegenden Daten für die in § 1 Abs. 1 

§ 3b  Schutz zeugnisverweigerungsberechtig-
ter Personen 

(1) Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, die 
sich gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 
oder Nr. 4 der Strafprozessordnung genannte 
Person richten und voraussichtlich Erkennt-
nisse erbringen würden, über die diese Person 
das Zeugnis verweigern dürfte, sind unzuläs-
sig. Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen 
nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierü-
ber sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache 
ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumen-
tieren. Die Sätze 2 bis 3 gelten entsprechend, 
wenn durch eine Maßnahme, die sich nicht 
gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 
Nr. 4 der Strafprozessordnung genannte Per-
son richtet, von einer dort genannten Person 
Erkenntnisse erlangt werden, über die sie das 
Zeugnis verweigern dürfte. 

(2) Soweit durch eine Beschränkung eine in 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 3b oder Nr. 5 der 
Strafprozessordnung genannte Person betrof-
fen wäre und dadurch voraussichtlich Erkennt-
nisse erlangt würden, über die diese Person 
das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies im 
Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
unter Würdigung des öffentlichen Interesses 
an den von dieser Person wahrgenommenen 
Aufgaben und des Interesses an der Geheim-
haltung der dieser Person anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen besonders zu 
berücksichtigen. Soweit hiernach geboten, ist 
die Maßnahme zu unterlassen oder, soweit dies 
nach der Art der Maßnahme möglich ist, zu 
beschränken. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, soweit die in § 53a der Strafprozess-
ordnung Genannten das Zeugnis verweigern 
dürften. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, sofern 
die zeugnisverweigerungsberechtigte Person 
Verdächtiger im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 ist 
oder tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht 
begründen, dass sie dessen in § 3 Abs. 1 be-
zeichnete Bestrebungen durch Entgegennah-
me oder Weitergabe von Mitteilungen bewusst 
unterstützt. 
 
§ 4  Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungs-
pflichten, Übermittlungen, Zweckbindung 

(1) Die erhebende Stelle prüft unverzüglich und 
sodann in Abständen von höchstens sechs Mona-
ten, ob die erhobenen personenbezogenen Daten 
im Rahmen ihrer Aufgaben allein oder zusammen 
mit bereits vorliegenden Daten für die in § 1 Abs. 1 



 

 

    
 

Nr. 1 bestimmten Zwecke erforderlich sind. Soweit 
die Daten für diese Zwecke nicht erforderlich sind 
und nicht für eine Übermittlung an andere Stellen 
benötigt werden, sind sie unverzüglich unter Auf-
sicht eines Bediensteten, der die Befähigung zum 
Richteramt hat, zu löschen. Die Löschung ist zu 
protokollieren. Sie unterbleibt, soweit die Daten für 
eine Mitteilung nach § 12 Abs. 1 oder für eine ge-
richtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Beschränkungsmaßnahme von Bedeutung sein 
können. In diesem Fall sind die Daten zu sperren; 
sie dürfen nur zu diesen Zwecken verwendet wer-
den. 

 
 
 
 
 
(2)-(3) … 
(4) Die Daten dürfen nur übermittelt werden 
1. zur Verhinderung oder Aufklärung von Straf-

taten, wenn 
a) tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-

dacht bestehen, dass jemand eine der in 
§ 3 Abs. 1 genannten Straftaten plant 
oder begeht, 

b) … 
2.-3. … 

soweit sie zur Erfüllung der Aufgaben des Emp-
fängers erforderlich sind. 

(5)-(6) … 
 
§ 5  Voraussetzungen 

(1) Auf Antrag des Bundesnachrichtendienstes 
dürfen Beschränkungen nach § 1 für internationale 
Telekommunikationsbeziehungen, soweit eine 
gebündelte Übertragung erfolgt, angeordnet wer-
den. Die jeweiligen Telekommunikationsbeziehun-
gen werden von dem nach § 10 Abs. 1 zuständi-
gen Bundesministerium mit Zustimmung des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums bestimmt. Be-
schränkungen nach Satz 1 sind nur zulässig zur 
Sammlung von Informationen über Sachverhalte, 
deren Kenntnis notwendig ist, um die Gefahr 

1.-3. … 
4. der unbefugten Verbringung von Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge in die 
Bundesrepublik Deutschland, 

 
 
 

5. der Beeinträchtigung der Geldwertstabilität 
im Euro-Währungsraum durch im Ausland 
begangene Geldfälschungen oder 

 

Nr. 1 bestimmten Zwecke erforderlich sind. Soweit 
die Daten für diese Zwecke nicht erforderlich sind 
und nicht für eine Übermittlung an andere Stellen 
benötigt werden, sind sie unverzüglich unter Auf-
sicht eines Bediensteten, der die Befähigung zum 
Richteramt hat, zu löschen. Die Löschung ist zu 
protokollieren. Die Protokolldaten dürfen aus-
schließlich zur Durchführung der Datenschutz-
kontrolle verwendet werden. Die Protokolldaten 
sind am Ende des Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Protokollierung folgt, zu löschen. Die 
Löschung der Daten unterbleibt, soweit die Daten 
für eine Mitteilung nach § 12 Abs. 1 oder für eine 
gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Beschränkungsmaßnahme von Bedeutung sein 
können. In diesem Fall sind die Daten zu sperren; 
sie dürfen nur zu diesen Zwecken verwendet wer-
den. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) Die Daten dürfen nur übermittelt werden 
1. zur Verhinderung oder Aufklärung von Straf-

taten, wenn 
a) tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-

dacht bestehen, dass jemand eine der in 
§ 3 Abs. 1 und 1a genannten Straftaten 
plant oder begeht, 

b) (unverändert) s 
2.-3. (unverändert) 

soweit sie zur Erfüllung der Aufgaben des Emp-
fängers erforderlich sind. 

(5)-(6) (unverändert) 
 
§ 5  Voraussetzungen 

(1) Auf Antrag des Bundesnachrichtendienstes 
dürfen Beschränkungen nach § 1 für internationale 
Telekommunikationsbeziehungen, soweit eine 
gebündelte Übertragung erfolgt, angeordnet wer-
den. Die jeweiligen Telekommunikationsbeziehun-
gen werden von dem nach § 10 Abs. 1 zuständi-
gen Bundesministerium mit Zustimmung des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums bestimmt. Be-
schränkungen nach Satz 1 sind nur zulässig zur 
Sammlung von Informationen über Sachverhalte, 
deren Kenntnis notwendig ist, um die Gefahr 

1.-3. (unverändert) 
4. der unbefugten gewerbs- oder bandenmä-

ßig organisierten Verbringung von Betäu-
bungsmitteln in das Gebiet der Europäi-
schen Union in Fällen von erheblicher 
Bedeutung mit Bezug zur Bundesrepub-
lik Deutschland, 

5. der Beeinträchtigung der Geldwertstabilität 
im Euro-Währungsraum durch im Ausland 
begangene Geldfälschungen, 

 



 

 

    
 

6. der international organisierten Geldwäsche 
in Fällen von erheblicher Bedeutung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechtzeitig zu erkennen und einer solchen Gefahr 
zu begegnen. In den Fällen von Satz 3 Nr. 1 dür-
fen Beschränkungen auch für Postverkehrsbezie-
hungen angeordnet werden; Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(2) Bei Beschränkungen von Telekommunikati-
onsbeziehungen darf der Bundesnachrichtendienst 
nur Suchbegriffe verwenden, die zur Aufklärung 
von Sachverhalten über den in der Anordnung 
bezeichneten Gefahrenbereich bestimmt und ge-
eignet sind. Die Suchbegriffe dürfen keine Identifi-
zierungsmerkmale enthalten, die zu einer gezielten 
Erfassung bestimmter Telekommunikationsan-
schlüsse führen. Dies gilt nicht für Telekommunika-
tionsanschlüsse im Ausland, sofern ausgeschlos-
sen werden kann, dass Anschlüsse, deren Inhaber 
oder regelmäßige Nutzer deutsche Staatsangehö-
rige sind, gezielt erfasst werden. Die Durchführung 
ist zu protokollieren. Die Protokolldaten dürfen 
ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie sind am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokollierung 
folgt, zu löschen. 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 

6. der international organisierten Geldwäsche 
in Fällen von erheblicher Bedeutung oder 

7. des gewerbs- oder bandenmäßig organi-
sierten Einschleusens von ausländi-
schen Personen in das Gebiet der Euro-
päischen Union in Fällen von erheblicher 
Bedeutung mit Bezug zur Bundesrepub-
lik Deutschland 
a) bei unmittelbarem Bezug zu den Ge-

fahrenbereichen nach Nr. 1 bis 3 oder 
b) in Fällen, in denen eine erhebliche An-

zahl geschleuster Personen betroffen 
ist, insbesondere wenn durch die Art 
der Schleusung von einer Gefahr für 
ihr Leib oder Leben auszugehen ist, 
oder 

c) in Fällen von unmittelbarer oder mit-
telbarer Unterstützung oder Duldung 
durch ausländische öffentliche Stellen 

rechtzeitig zu erkennen und einer solchen Gefahr 
zu begegnen. In den Fällen von Satz 3 Nr. 1 dür-
fen Beschränkungen auch für Postverkehrsbezie-
hungen angeordnet werden; Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(2) Bei Beschränkungen von Telekommunikati-
onsbeziehungen darf der Bundesnachrichtendienst 
nur Suchbegriffe verwenden, die zur Aufklärung 
von Sachverhalten über den in der Anordnung 
bezeichneten Gefahrenbereich bestimmt und ge-
eignet sind. Es dürfen keine Suchbegriffe ver-
wendet werden, die 

1. Identifizierungsmerkmale enthalten, die 
zu einer gezielten Erfassung bestimmter 
Telekommunikationsanschlüsse führen, 
oder 

2. den Kernbereich der privaten Lebensge-
staltung betreffen. 

Dies gilt nicht für Telekommunikationsanschlüsse 
im Ausland, sofern ausgeschlossen werden kann, 
dass Anschlüsse, deren Inhaber oder regelmäßige 
Nutzer deutsche Staatsangehörige sind, gezielt 
erfasst werden. Die Durchführung ist zu protokol-
lieren. Die Protokolldaten dürfen ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle verwendet 
werden. Sie sind am Ende des Kalenderjahres, 
das dem Jahr der Protokollierung folgt, zu löschen. 
 
§ 5a  Schutz des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung 

Durch Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 dürfen keine Kommunikationsinhalte aus 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
erfasst werden. Sind durch eine Beschränkung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Kommunikationsinhalte 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestal-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6  Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungs-
pflichten, Zweckbindung 

(1) Der Bundesnachrichtendienst prüft unver-
züglich und sodann in Abständen von höchstens 
sechs Monaten, ob die erhobenen personenbezo-
genen Daten im Rahmen seiner Aufgaben allein 
oder zusammen mit bereits vorliegenden Daten für 
die in § 5 Abs. 1 Satz 3 bestimmten Zwecke erfor-
derlich sind. Soweit die Daten für diese Zwecke 
nicht erforderlich sind und nicht für eine Übermitt-
lung an andere Stellen benötigt werden, sind sie 
unverzüglich unter Aufsicht eines Bediensteten, 
der die Befähigung zum Richteramt hat, zu lö-
schen. Die Löschung ist zu protokollieren. Außer in 
den Fällen der erstmaligen Prüfung nach Satz 1 
unterbleibt die Löschung, soweit die Daten für eine 
Mitteilung nach § 12 Abs. 2 oder für eine gerichtli-
che Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Be-
schränkungsmaßnahme von Bedeutung sein kön-
nen. In diesem Fall sind die Daten zu sperren; sie 
dürfen nur zu diesen Zwecken verwendet werden. 

 
 
 
 
 
(2) Die verbleibenden Daten sind zu kenn-

zeichnen. Nach einer Übermittlung ist die Kenn-
zeichnung durch den Empfänger aufrechtzuerhal-
ten. Die Daten dürfen nur zu den in § 5 Abs. 1 
Satz 3 genannten Zwecken und für Übermittlungen 
nach § 7 Abs. 1 bis 4 verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tung erfasst worden, dürfen diese nicht verwer-
tet werden. Sie sind unverzüglich unter Auf-
sicht eines Bediensteten, der die Befähigung 
zum Richteramt hat, zu löschen. § 3a Satz 2 
bis 7 gilt entsprechend. Die Tatsache der Er-
fassung der Daten und ihrer Löschung ist zu 
protokollieren. Die Protokolldaten dürfen aus-
schließlich zum Zwecke der Durchführung der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
sind zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch 
am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der 
Protokollierung folgt. 
 
§ 6  Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungs-
pflichten, Zweckbindung 

(1) Der Bundesnachrichtendienst prüft unver-
züglich und sodann in Abständen von höchstens 
sechs Monaten, ob die erhobenen personenbezo-
genen Daten im Rahmen seiner Aufgaben allein 
oder zusammen mit bereits vorliegenden Daten für 
die in § 5 Abs. 1 Satz 3 bestimmten Zwecke erfor-
derlich sind. Soweit die Daten für diese Zwecke 
nicht erforderlich sind und nicht für eine Übermitt-
lung an andere Stellen benötigt werden, sind sie 
unverzüglich unter Aufsicht eines Bediensteten, 
der die Befähigung zum Richteramt hat, zu lö-
schen. Die Löschung ist zu protokollieren. Die 
Protokolldaten dürfen ausschließlich zur 
Durchführung der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Die Protokolldaten sind am 
Ende des Kalenderjahres zu löschen, das dem 
Jahr der Protokollierung folgt. Außer in den 
Fällen der erstmaligen Prüfung nach Satz 1 unter-
bleibt die Löschung, soweit die Daten für eine Mit-
teilung nach § 12 Abs. 2 oder für eine gerichtliche 
Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Beschrän-
kungsmaßnahme von Bedeutung sein können. In 
diesem Fall sind die Daten zu sperren; sie dürfen 
nur zu diesen Zwecken verwendet werden. 

(2) Die verbleibenden Daten sind zu kenn-
zeichnen. Nach einer Übermittlung ist die Kenn-
zeichnung durch den Empfänger aufrechtzuerhal-
ten. Die Daten dürfen nur zu den in § 5 Abs. 1 
Satz 3 genannten Zwecken und für Übermittlungen 
nach § 7 Abs. 1 bis 4 und § 7a verwendet werden. 

(3) Auf Antrag des Bundesnachrichtendiens-
tes dürfen zur Prüfung der Relevanz erfasster 
Telekommunikationsverkehre auf Anordnung 
des nach § 10 Abs. 1 zuständigen Bundesmi-
nisteriums die erhobenen Daten in einem au-
tomatisierten Verfahren mit bereits vorliegen-
den Rufnummern oder anderen Kennungen 
bestimmter Telekommunikationsanschlüsse 
abgeglichen werden, bei denen tatsächliche 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst 

(1)-(3) … 
(4) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene 

personenbezogene Daten dürfen zur Verhinderung 
von Straftaten an die mit polizeilichen Aufgaben 
betrauten Behörden übermittelt werden, wenn 

1. … 
2. bestimmte Tatsachen den Verdacht begrün-

den, dass jemand 
a) Straftaten, die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 5 und 7, Satz 2 dieses Gesetzes oder 
in § 129a Abs. 1 des Strafgesetzbuches 
bezeichnet sind, oder 

b) Straftaten nach den §§ 130, 232 Abs. 3, 
4 oder Abs. 5 zweiter Halbsatz, §§ 249 
bis 251, 255, 305a, 306 bis 306c, 307 
Abs. 1 bis 3, § 308 Abs. 1 bis 4, § 309 
Abs. 1 bis 5, §§ 313, 314, 315 Abs. 1, 3 
oder Abs. 4, § 315b Abs. 3, §§ 316a, 
316b Abs. 1 oder Abs. 3 oder § 316c 
Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches 

plant oder begeht. 
 
 
 
Die Daten dürfen … 

(5) … 
(6) Der Empfänger darf die Daten nur für die 

Zwecke verwenden, zu deren Erfüllung sie ihm 
übermittelt worden sind. Er prüft unverzüglich und 
sodann in Abständen von höchstens sechs Mona-
ten, ob die übermittelten Daten für diese Zwecke 
erforderlich sind. § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 
 
 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie in ei-
nem Zusammenhang mit dem Gefahrenbereich 
stehen, für den die Überwachungsmaßnahme 
angeordnet wurde. Zu diesem Abgleich darf 
der Bundesnachrichtendienst auch Rufnum-
mern oder andere Kennungen bestimmter Te-
lekommunikationsanschlüsse im Inland ver-
wenden. Die zu diesem Abgleich genutzten 
Daten dürfen nicht als Suchbegriffe im Sinne 
des § 5 Abs. 2 Satz 1 verwendet werden. Der 
Abgleich und die Gründe für die Verwendung 
der für den Abgleich genutzten Daten sind zu 
protokollieren. Die Protokolldaten dürfen aus-
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie sind am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokollie-
rung folgt, zu vernichten. 
 
§ 7  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene 

personenbezogene Daten dürfen zur Verhinderung 
von Straftaten an die mit polizeilichen Aufgaben 
betrauten Behörden übermittelt werden, wenn 

1. (unverändert) s 
2. bestimmte Tatsachen den Verdacht begrün-

den, dass jemand 
a) Straftaten, die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 5 und 7, Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 1a 
dieses Gesetzes oder in § 129a Abs. 1 
des Strafgesetzbuches bezeichnet sind, 

b) Straftaten nach den §§ 130, 232 Abs. 3, 
4 oder Abs. 5 zweiter Halbsatz, §§ 249 
bis 251, 255, 305a, 306 bis 306c, 307 
Abs. 1 bis 3, § 308 Abs. 1 bis 4, § 309 
Abs. 1 bis 5, §§ 313, 314, 315 Abs. 1, 3 
oder Abs. 4, § 315b Abs. 3, §§ 316a, 
316b Abs. 1 oder Abs. 3 oder § 316c 
Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches oder 

c) Straftaten nach § 96 Abs. 2, auch in 
Verbindung mit Absatz 4, und § 97 
Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes. 

plant oder begeht. 
Die Daten dürfen (unverändert) 

(5) (unverändert) 
(6) Der Empfänger darf die Daten nur für die 

Zwecke verwenden, zu deren Erfüllung sie ihm 
übermittelt worden sind. Er prüft unverzüglich und 
sodann in Abständen von höchstens sechs Mona-
ten, ob die übermittelten Daten für diese Zwecke 
erforderlich sind. § 4 Abs. 6 Satz 4 und § 6 Abs. 1 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
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§ 7a  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst an ausländische öffentliche Stel-
len 

(1) Der Bundesnachrichtendienst darf durch 
Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3 
und 7 erhobene personenbezogene Daten an 
die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben be-
trauten ausländischen öffentlichen Stellen 
übermitteln, soweit 

1. die Übermittlung zur Wahrung außen- 
oder sicherheitspolitischer Belange der 
Bundesrepublik Deutschland oder erheb-
licher Sicherheitsinteressen des auslän-
dischen Staates erforderlich ist, 

2. überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen, 
insbesondere in dem ausländischen 
Staat ein angemessenes Datenschutzni-
veau gewährleistet ist sowie davon aus-
zugehen ist, dass die Verwendung der 
Daten durch den Empfänger in Einklang 
mit grundlegenden rechtsstaatlichen 
Prinzipien erfolgt, und 

3. das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt 
ist. 

Die Übermittlung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes. 

(2) Der Bundesnachrichtendienst darf unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 durch 
Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3 
und 7 erhobene personenbezogene Daten fer-
ner im Rahmen von Artikel 3 des Zusatzab-
kommens zu dem Abkommen zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der 
in der Bundesrepublik Deutschland stationier-
ten ausländischen Truppen vom 3. August 
1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) an Dienststel-
len der Stationierungsstreitkräfte übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung der in deren Zustän-
digkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Über die Übermittlung entscheidet ein 
Bediensteter des Bundesnachrichtendienstes, 
der die Befähigung zum Richteramt hat. Die 
Übermittlung ist zu protokollieren. Der Bun-
desnachrichtendienst führt einen Nachweis 
über den Zweck, die Veranlassung, die Akten-
fundstelle und die Empfänger der Übermittlun-
gen nach Absatz 1 und 2. Die Nachweise sind 
gesondert aufzubewahren, gegen unberechtig-
ten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalen-
derjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, 
zu vernichten. 

 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8  Gefahr für Leib oder Leben einer Person im 
Ausland 

(1) Auf Antrag des Bundesnachrichtendienstes 
dürfen Beschränkungen nach § 1 für internationale 
Telekommunikationsbeziehungen im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 1 angeordnet werden, wenn dies er-
forderlich ist, um eine im Einzelfall bestehende 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person im Aus-
land rechtzeitig zu erkennen oder ihr zu begegnen 
und dadurch Belange der Bundesrepublik 
Deutschland unmittelbar in besonderer Weise be-
rührt sind. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Zustimmung des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder. Die Bestimmung tritt 
spätestens nach zwei Monaten außer Kraft. Eine 
erneute Bestimmung ist zulässig, soweit ihre Vo-
raussetzungen fortbestehen. 

 
 
 
(3) Die Anordnung ist nur zulässig, wenn die Er-

forschung des Sachverhalts auf andere Weise 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der 
Bundesnachrichtendienst darf nur Suchbegriffe 
verwenden, die zur Erlangung von Informationen 
über die in der Anordnung bezeichnete Gefahr 
bestimmt und geeignet sind. § 5 Abs. 2 Satz 2 
bis 6 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)-(5) … 

(4) Der Empfänger ist zu verpflichten, 
1. die übermittelten Daten nur zu dem 

Zweck zu verwenden, zu dem sie ihm 
übermittelt wurden, 

2. eine angebrachte Kennzeichnung beizu-
behalten und 

3. dem Bundesnachrichtendienst auf Ersu-
chen Auskunft über die Verwendung zu 
erteilen. 

(5) Das zuständige Bundesministerium un-
terrichtet monatlich die G10-Kommission über 
Übermittlungen nach Absatz 1 und 2. 

(6) Das Parlamentarische Kontrollgremium 
ist in Abständen von höchstens sechs Monaten 
über die vorgenommenen Übermittlungen nach 
Absatz 1 und 2 zu unterrichten. 
 
§ 8  Gefahr für Leib oder Leben einer Person im 
Ausland 

(1) Auf Antrag des Bundesnachrichtendienstes 
dürfen Beschränkungen nach § 1 für internationale 
Telekommunikationsbeziehungen im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 1 angeordnet werden, wenn dies er-
forderlich ist, um eine im Einzelfall bestehende 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person im Aus-
land rechtzeitig zu erkennen oder ihr zu begegnen 
und dadurch Belange der Bundesrepublik 
Deutschland unmittelbar in besonderer Weise be-
rührt sind. 

(2) Die jeweiligen Telekommunikationsbe-
ziehungen werden von dem nach § 10 Abs. 1 
zuständigen Bundesministerium mit Zustim-
mung des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums bestimmt. Die Zustimmung bedarf der Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die Be-
stimmung tritt spätestens nach zwei Monaten au-
ßer Kraft. Eine erneute Bestimmung ist zulässig, 
soweit ihre Voraussetzungen fortbestehen. 

(3) Die Anordnung ist nur zulässig, wenn die Er-
forschung des Sachverhalts auf andere Weise 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der 
Bundesnachrichtendienst darf nur Suchbegriffe 
verwenden, die zur Erlangung von Informationen 
über die in der Anordnung bezeichnete Gefahr 
bestimmt und geeignet sind. § 5 Abs. 2 Satz 2 
bis 6 gilt entsprechend. Ist die Überwachungs-
maßnahme erforderlich, um einer im Einzelfall 
bestehenden Gefahr für Leib oder Leben einer 
Person zu begegnen, dürfen die Suchbegriffe 
auch Identifizierungsmerkmale enthalten, die 
zu einer gezielten Erfassung der Rufnummer 
oder einer anderen Kennung des Telekommu-
nikationsanschlusses dieser Person im Aus-
land führen. 

(4)-(5) (unverändert) 



 

 

    
 

(6) Die erhobenen personenbezogenen Daten 
dürfen zur Verhinderung von Straftaten an die 
zuständigen Behörden übermittelt werden, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begrün-
den, dass jemand eine Straftat plant oder begeht, 
die geeignet ist, zu der Entstehung oder Aufrecht-
erhaltung der in Absatz 1 bezeichneten Gefahr 
beizutragen. Die Daten dürfen zur Verfolgung von 
Straftaten an die zuständigen Behörden übermittelt 
werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass jemand eine in Satz 1 bezeichne-
te Straftat begeht oder begangen hat. § 7 Abs. 5 
und 6 gilt entsprechend. 
 
 
§ 10  Anordnung 

(1)-(2) … 
(3) In den Fällen des § 3 muss die Anordnung 

denjenigen bezeichnen, gegen den sich die Be-
schränkungsmaßnahme richtet. Bei einer Überwa-
chung der Telekommunikation ist auch die Ruf-
nummer oder eine andere Kennung des Telekom-
munikationsanschlusses anzugeben. 

 
 
(4)-(7) … 

 
§ 12  Mitteilung an Betroffene 

(1) Beschränkungsmaßnahmen nach § 3 sind 
dem Betroffenen nach ihrer Einstellung mitzuteilen, 
wenn eine Gefährdung des Zwecks der Beschrän-
kung ausgeschlossen werden kann. Lässt sich in 
diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilen, ob diese 
Voraussetzung vorliegt, ist die Mitteilung vorzu-
nehmen, sobald eine Gefährdung des Zwecks der 
Beschränkung ausgeschlossen werden kann. Ei-
ner Mitteilung bedarf es nicht, wenn die G 10-
Kommission einstimmig festgestellt hat, dass 

 
 
 
 
 
1. diese Voraussetzung auch nach fünf Jahren 

nach Beendigung der Maßnahme noch nicht 
eingetreten ist, 

2. sie mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten 
wird und 

3. die Voraussetzungen für eine Löschung so-
wohl bei der erhebenden Stelle als auch 
beim Empfänger vorliegen. 

(2)-(3) … 
 
 

(6) Die erhobenen personenbezogenen Daten 
dürfen zur Verhinderung von Straftaten an die 
zuständigen Behörden übermittelt werden, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begrün-
den, dass jemand eine Straftat plant oder begeht, 
die geeignet ist, zu der Entstehung oder Aufrecht-
erhaltung der in Absatz 1 bezeichneten Gefahr 
beizutragen. Die Daten dürfen zur Verfolgung von 
Straftaten an die zuständigen Behörden übermittelt 
werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass jemand eine in Satz 1 bezeichne-
te Straftat begeht oder begangen hat. § 7 Abs. 5 
und 6 sowie § 7a Abs. 1 und 3 bis 6 gelten ent-
sprechend. 
 
§ 10  Anordnung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) In den Fällen des § 3 muss die Anordnung 

denjenigen bezeichnen, gegen den sich die Be-
schränkungsmaßnahme richtet. Bei einer Überwa-
chung der Telekommunikation ist auch die Ruf-
nummer oder eine andere Kennung des Telekom-
munikationsanschlusses oder die Kennung des 
Endgerätes, wenn diese allein diesem Endgerät 
zuzuordnen ist, anzugeben. 

(4)-(7) (unverändert) 
 
§ 12  Mitteilung an Betroffene 

(1) Beschränkungsmaßnahmen nach § 3 sind 
dem Betroffenen nach ihrer Einstellung mitzuteilen. 
Die Mitteilung unterbleibt, solange eine Ge-
fährdung des Zwecks der Beschränkung nicht 
ausgeschlossen werden kann oder solange der 
Eintritt übergreifender Nachteile für das Wohl 
des Bundes oder eines Landes absehbar ist. 
Erfolgt die nach Satz 2 zurückgestellte Mittei-
lung nicht binnen zwölf Monaten nach Beendi-
gung der Maßnahme, bedarf die weitere Zu-
rückstellung der Zustimmung der G10-Kom-
mission. Die G10-Kommission bestimmt die 
Dauer der weiteren Zurückstellung. Einer Mittei-
lung bedarf es nicht, wenn die G 10-Kommission 
einstimmig festgestellt hat, dass 

1. eine der Voraussetzungen in Satz 2 auch 
nach fünf Jahren nach Beendigung der 
Maßnahme noch vorliegt, 

2. sie mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit auch in Zukunft vorliegt und 

 
3. die Voraussetzungen für eine Löschung so-

wohl bei der erhebenden Stelle als auch 
beim Empfänger vorliegen. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
 



 

 

    
 

§ 14  Parlamentarisches Kontrollgremium 
(1) Das nach § 10 Abs. 1 für die Anordnung von 

Beschränkungsmaßnahmen zuständige Bundes-
ministerium unterrichtet in Abständen von höchs-
tens sechs Monaten das Parlamentarische Kont-
rollgremium über die Durchführung dieses Geset-
zes. Das Gremium erstattet dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über Durchführung 
sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den 
§§ 3, 5 und 8; dabei sind die Grundsätze des § 10 
Absatz 1 des Kontrollgremiumgesetzes zu beach-
ten. 

(2) … 
 
§ 15  G 10-Kommission 

(1)-(5) … 
(6) Das zuständige Bundesministerium unter-

richtet monatlich die G 10-Kommission über die 
von ihm angeordneten Beschränkungsmaßnah-
men vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzuge 
kann es den Vollzug der Beschränkungsmaßnah-
men auch bereits vor der Unterrichtung der Kom-
mission anordnen. Anordnungen, die die Kommis-
sion für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, 
hat das zuständige Bundesministerium unverzüg-
lich aufzuheben. In den Fällen des § 8 tritt die An-
ordnung außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Tagen von der Kommission bestätigt wird. Ist eine 
Entscheidung der Kommission innerhalb dieses 
Zeitraums nicht möglich, kann die Bestätigung 
durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter 
vorläufig erteilt werden; die Bestätigung der Kom-
mission ist unverzüglich nachzuholen. 

(7) … 
 

§ 14  Parlamentarisches Kontrollgremium 
(1) Das nach § 10 Abs. 1 für die Anordnung von 

Beschränkungsmaßnahmen zuständige Bundes-
ministerium unterrichtet in Abständen von höchs-
tens sechs Monaten das Parlamentarische Kont-
rollgremium über die Durchführung dieses Geset-
zes. Das Gremium erstattet dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über Durchführung 
sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den 
§§ 3, 5, 7a und 8; dabei sind die Grundsätze des § 
10 Absatz 1 des Kontrollgremiumgesetzes zu be-
achten. 

(2) (unverändert) 
 
§ 15  G 10-Kommission 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Das zuständige Bundesministerium unter-

richtet monatlich die G 10-Kommission über die 
von ihm angeordneten Beschränkungsmaßnah-
men vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzuge 
kann es den Vollzug der Beschränkungsmaßnah-
men auch bereits vor der Unterrichtung der Kom-
mission anordnen. Anordnungen, die die Kommis-
sion für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, 
hat das zuständige Bundesministerium unverzüg-
lich aufzuheben. In den Fällen des § 8 tritt die An-
ordnung außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Tagen vom Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter bestätigt wird. Die Bestätigung der Kommis-
sion ist unverzüglich nachzuholen. 

 
 
 
(7) (unverändert) 

 
 
 


